
Berliner Betriebskostenübersicht 
über die Betriebskosten des Jahres 2007 
(Diese Betriebskostenübersicht ist kein Bestandteil des Berliner Mietspiegels 2009.) 

Mit dieser Berliner Betriebskostenübersicht soll mehr Transparenz im Bereich der 
Betriebskosten geschaffen werden. Es wurden für alle einzelnen Betriebskostenarten 
Durchschnittswerte und Spannenwerte mit den üblicherweise gezahlten Kosten ermittelt. Die 
Höhe der einzelnen Betriebskostenarten hängt aber von einer Vielzahl von Einzelfaktoren 
ab. Die vorliegende Tabelle kann daher nur als Orientierung dienen, welche Beträge bei den 
einzelnen Betriebskostenarten üblicherweise in Berlin im nicht preisgebundenen 
Wohnungsbestand abgerechnet wurden. Diese Übersicht ist nicht rechtsverbindlich. 

Bei den Erhebungen zum Berliner Mietspiegel 2009 wurden im Rahmen einer Stichprobe 
Angaben zur Höhe der einzelnen Betriebskostenarten bei Mietern und Vermietern erfragt. 
Insgesamt lagen Angaben von 2.000 Wohngebäuden bzw. Wirtschaftseinheiten vor. Das 
beauftragte GEWOS-Institut hat die Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 2007 
ausgewertet. In der nachfolgenden Tabelle wurden für alle Betriebskostenarten der 
Mittelwert sowie der Unter- und Oberwert einer Spanne abgebildet, die vier Fünftel der 
erhobenen Werte berücksichtigt. 10 Prozent der erhobenen Werte liegen unter dem 
ausgewiesenen unteren Wert der 4/5-Spanne. 10 Prozent der erhobenen Werte liegen über 
dem ausgewiesenen oberen Wert der 4/5-Spanne. Unplausible Werte wurden vorher 
bereinigt. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die in Berlin für das Jahr 2007 abgerechneten Beträge der 
einzelnen Betriebskostenarten.  

Liegt eine Betriebskostenabrechnung für einen anderen Zeitraum als das Kalenderjahr 2007 
vor, muss bei einer Bewertung die zwischenzeitliche (Preis-) Entwicklung mit bedacht 
werden. 
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Abrechnungsjahr 2007 Angaben in €/m² monatlich 

Betriebskostenart 
Unterer 

Spannenwert 
(4/5 Spanne) 

Mittelwert 
Oberer 

Spannenwert 
(4/5 Spanne) 

Grundsteuer 0,15 0,25 0,37 
Be- und Entwässerung (wenn zusammen abgerechnet) 0,10 0,53 0,73 
Wasserversorgung 0,15 0,29 0,40 
Entwässerung 0,17 0,30 0,39 
Niederschlagswasser 0,03 0,07 0,09 
Aufzug 0,05 0,18 0,41 
Straßenreinigung 0,02 0,04 0,06 
Müllbeseitigung 0,10 0,19 0,27 
Hauswart 0,04 0,10 0,35 
Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung 0,03 0,13 0,24 
Schneebeseitigung 0,02 0,04 0,06 
Gartenpflege 0,03 0,12 0,21 
Beleuchtung (Allgemeinstrom) 0,02 0,05 0,09 
Schornsteinreinigung 0,02 0,09 0,22 
Sach- und Haftpflichtversicherung 0,04 0,12 0,22 
Gemeinschafts-Antennenanlage/Breitbandkabelanschluss 0,04 0,11 0,20 
Sonstige „kalte“ Betriebskosten 0,02 0,06 0,12 
„warme" Betriebskosten 0,35 0,99 1,75 
davon Heizung 0,25 0,72 1,25 

Warmwasser 0,08 0,22 0,36 
Sonstige warme Betriebskosten  
(z.B. Wartung Heizungsanlage) 0,02 0,05 0,14 

Ermittlung der Vergleichswerte aus der eigenen Betriebskostenabrechnung:  

Um einen Vergleich der abgebildeten Werte mit der Höhe der einzelnen Betriebskostenarten 
für die eigene Wohnung zu ermöglichen, ist die letzte Betriebskostenabrechnung notwendig. 
Die darin enthaltenen Beträge für die einzelnen Betriebskostenarten für die konkrete 
Wohnung beziehen sich grundsätzlich auf das Abrechnungsjahr und die gesamte Wohnung. 
Sie müssen daher umgerechnet werden. 

Um den monatlichen Betriebskostenbetrag pro Quadratmeter zu erhalten, muss der jährliche 
Betriebskostenbetrag durch 12 Monate und die Wohnfläche in Quadratmeter für die konkrete 
Wohnung geteilt werden.  

Beispiel 
Laut der letzten Betriebskostenabrechnung wurden 63,00 € für die Gartenpflege für 
das Abrechnungsjahr berechnet. Die Wohnung hat eine Wohnfläche von 75 m².  
Daraus ergibt sich: 
63,00 € : 12 Monate : 75 m² = 0,07 €/m² monatlich 

Achtung: Bei den Kosten für die Raumwärme wird in der Regel nur die beheizte Wohnfläche 
zu Grunde gelegt. 
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Erläuterungen zu den Ergebnissen der Analyse der Betriebskostenarten 
Was alles unter den Begriff Betriebskosten fällt, ist aus der Betriebskostenverordnung 
ersichtlich (siehe Anlage).  

Ein vorgeschriebenes Schema für die Betriebskostenabrechnung gibt es nicht. Der Aufbau 
der konkreten Betriebskostenabrechnung kann von der in obiger Tabelle abgebildeten 
Gliederung abweichen. Zum Beispiel können die Kosten für die Schneebeseitigung auch in 
den Hauswartkosten enthalten sein, wenn dieser und nicht eine gesonderte Firma die 
Schneebeseitigung vornimmt. Der Umfang der Leistungen erklärt zum Teil auch die 
unterschiedliche Höhe einzelner Betriebskosten.1 Bei der Anwendung der Tabelle als 
Orientierung ist dies entsprechend zu berücksichtigen.  

Grundsteuer 
Die Grundsteuer wird von den Berliner Finanzämtern erhoben. Die Analyse der erhobenen 
Werte zeigt, dass sich bei Altbauten bis 1949 die Höhe der Grundsteuer durchschnittlich im 
unteren Spannenbereich bewegt. Bei allen neueren Wohngebäuden ab 1950 wurden Werte 
oberhalb des ausgewiesenen Mittelwertes festgestellt. Zu beachten ist, dass die in der 
Tabelle dargestellten Werte sich auf das Jahr 2007 beziehen. Zum 1. Januar 2007 wurde der 
Hebesatz für die Grundsteuer von 660 auf 810 erhöht, was eine lineare Erhöhung um 22,7 
Prozent für das Abrechnungsjahr 2007 zur Folge hatte.  

Wasserversorgung und Entwässerung 
Die Kosten für die Wasserversorgung und Entwässerung weisen eine größere 
Schwankungsbreite auf. Neben den festgelegten Tarifen ist vor allem das 
Verbrauchsverhalten der Bewohnerinnen und Bewohner ausschlaggebend. Auch ein 
gegebenenfalls vorhandener zusätzlicher Wasserverbrauch für die Gartenpflege kann eine 
Rolle spielen. In den Analysen konnte kein Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein 
eines Kaltwasserzählers und der Höhe dieser Kosten ermittelt werden.  

Nach dem Jahr 2007 stattgefundene Erhöhungen der Tarife für die Wasserversorgung und 
Entwässerung konnten nicht berücksichtigt werden. Der Gesamttarif der Berliner 
Wasserbetriebe für Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasser erhöhte sich zum 1. Januar 
2008 um insgesamt 1,9 Prozent. Die zum 1. Juli 2007 eingeführten Grundpreise für Trink- 
und Schmutzwasser blieben 2008 unverändert. Zum 1. Januar 2009 sanken die 
Mengenpreise für Trink- und Schmutzwasser leicht und gleichzeitig wurden die Grundpreise 
für Wasserzähler erhöht. Im Ergebnis rechnen die Berliner Wasserbetriebe durch die 
Tarifänderung zum 1. Januar 2009 lediglich mit geringen Veränderungen der monatlich zu 
tragenden Kosten für Wasserversorgung und Entwässerung. 

Aufzug 
In Abhängigkeit von der Anzahl der Aufzüge im Gebäude und der Anzahl der Geschosse 
(Wohnungen), auf die die Kosten verteilt werden, ist auch die Schwankungsbreite relativ 
groß. 

Straßenreinigung
 
Die Straßenreinigungskosten wiesen eine sehr geringe Schwankungsbreite auf.  

Diese Position hat aufgrund ihrer Höhe einen sehr geringen Einfluss auf die Gesamthöhe der 

Betriebskosten.  


1 Eine detaillierte Übersicht bietet hier die „Geislinger Konvention“, die von der Wohnungswirtschaft und der Fachhochschule 
Nürtingen entwickelt wurde (siehe auch im Internet unter www.geislinger-konvention.de). 
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Nach dem Jahr 2007 stattgefundene Änderungen bei der Höhe der Kosten für die 
Straßenreinigung konnten nicht berücksichtigt werden. Zum 1. Januar 2009 stiegen die 
Straßenreinigungsgebühren der BSR um rund 3,6 Prozent. Auf Betriebskostenabrechnungen 
für das Jahr 2008 wird sich diese Erhöhung noch nicht auswirken. 

Müllbeseitigung 
Ein Zusammenhang zwischen der Höhe der ermittelten Kosten für die Müllbeseitigung und 
Eigenschaften der Wohngebäude konnte nicht festgestellt werden. Nach dem Jahr 2007 
stattgefundene Änderungen bei den Tarifen der Müllbeseitigung konnten nicht berücksichtigt 
werden. Zum 1. Januar 2009 stiegen die Tarife der BSR für die Abfallentsorgung um 
durchschnittlich 3,8 Prozent. Auf Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 2008 wird sich 
diese Erhöhung noch nicht auswirken. 

Hauswart 
Die Hauswartkosten wiesen eine hohe Schwankungsbreite auf, die sich vor allem aus dem 
unterschiedlichen Umfang der Tätigkeiten des Hauswartes erklärt.  

Gebäudereinigung 
Niedrigere Kosten für die Gebäudereinigung weisen vor allem die Wohngebäude erbaut 
zwischen 1984 und 1990 auf.  

Schneebeseitigung 
Die Kosten für die Schneebeseitigung hatten aufgrund ihrer Höhe nur einen sehr geringen 
Einfluss auf die Gesamthöhe der Betriebskosten.  

Gartenpflege 
Die Schwankungsbreite bei den Kosten für die Gartenpflege ist relativ groß. Die konkrete 
Höhe hängt wesentlich von der zum Haus bzw. zur Wirtschaftseinheit zugehörigen 
Grünflächen, Spielplätze, Freiflächen ab sowie deren Gestaltung und Pflege.  

Beleuchtung (Allgemeinstrom)
 
Die Kosten der Beleuchtung wiesen eine hohe Schwankungsbreite auf. Höhere Kosten über 

den Mittelwert waren durchschnittlich bei Wohngebäuden mit einer Bezugsfertigkeit 

zwischen 1973 und 1983 zu beobachten.  


Schornsteinreinigung 
Im oberen Spannenbereich liegende Kosten wurden bei Wohngebäuden mit einer 
Bezugsfertigkeit bis 1955 und ab 1991 sowie in Gebäuden bis 5 Geschosse ermittelt. Die 
Schornsteinfegergebühren haben sich zum 1. Januar 2008 nur leicht um rund ein Prozent 
erhöht. 

Sach- und Haftpflichtversicherung 
Die Höhe dieser Kosten hängt vom konkreten Umfang der abgeschlossenen Versicherungen 
ab. Unter dem Mittelwert liegende Kosten wurden bei Wohnobjekten bis 1949 sowie von 
1984 bis 1990 ermittelt. Höhere Kosten weisen unsanierte Gebäude auf. 

Gemeinschafts-Antennenanlage/Breitbandkabelanschluss 
Etwas geringere Kosten wurden für die zwischen 1973 und 1990 erbauten Gebäude 
festgestellt. 

Sonstige „kalte“ Betriebskosten 
Eine eindeutige Abhängigkeit der Höhe dieser Kosten von der Bezugsfertigkeit der 
Wohnobjekte war nicht feststellbar. 
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Heizung 
Heizkosten werden grundsätzlich durch die Eigenschaften des Gebäudes und durch das 
individuelle Verbrauchsverhalten bestimmt. Nach der Heizkostenverordnung müssen diese 
Kosten mindestens zu 50 Prozent nach Verbrauch abgerechnet werden, wenn keine 
Ausnahmetatbestände vorliegen. Gasetagenheizungen oder sonstige Einzelofenheizungen, 
bei denen der Mieterhaushalt die Energiekosten direkt und nicht über den Vermieter trägt, 
sind nicht erfasst. Fernwärmeheizungen verursachten die geringsten Heizkosten. Bei Öl- und 
Gasheizung waren nur geringe Unterschiede bei den eigentlichen Heizkosten erkennbar. Die 
durchschnittlich ermittelten Heizkosten lagen bei Wohnobjekten mit einer Bezugsfertigkeit bis 
zum Jahr 1955 und 1965 bis 1972 oberhalb des ausgewiesenen Mittelwertes. Nach 
umfassender Sanierung der Wohngebäude wurden durchschnittlich geringere Heizkosten 
unterhalb des ausgewiesenen Mittelwertes ermittelt. Nach dem Jahr 2007 stattgefundene 
Änderungen bei der Höhe der Heizkosten konnten nicht berücksichtigt werden. Insbesondere 
im Kalenderjahr 2008 gab es teilweise erhebliche Schwankungen der Energiepreise, die sich 
auch auf die Heizkostenabrechnungen für das Jahr 2008 auswirken. 

Warmwasser 
Auch die Warmwasserkosten sind grundsätzlich nach Verbrauch abzurechnen, so wie es die 
Heizkostenverordnung vorschreibt. Entscheidend für die konkrete Höhe der 
Warmwasserkosten ist vor allem das eigene Verbrauchsverhalten. Die ermittelten 
Durchschnittswerte schwankten zwischen den verschiedenen Bezugsfertigkeitsklassen. 
Besonders hohe Warmwasserkosten wurden bei unsanierten Wohnobjekten ermittelt.  

Sonstige warme Betriebskosten 
Hierunter wurden vor allem die Wartungskosten für die Heizungsanlage erfasst. Höhere 
sonstige „warme“ Betriebskosten wurden bei Heizungen mit dem Energieträger Gas ermittelt.   
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Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung - BetrKV) vom 25. 11. 2003 
(BGBl. I S. 2347) 

§ 1 Betriebskosten  

(1) Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum oder Erbbaurecht am 
Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und 
des Grundstücks laufend entstehen. Sach- und Arbeitsleistungen des Eigentümers oder Erbbauberechtigten dürfen mit dem 
Betrag angesetzt werden, der für eine gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere eines Unternehmers, angesetzt 
werden könnte; die Umsatzsteuer des Dritten darf nicht angesetzt werden.  

(2) Zu den Betriebskosten gehören nicht: 
1. 	 die Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht, der 

Wert der vom Vermieter persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit, die Kosten für die gesetzlichen oder freiwilligen 
Prüfungen des Jahresabschlusses und die Kosten für die Geschäftsführung (Verwaltungskosten), 

2. 	 die Kosten, die während der Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestimmungsmäßigen Gebrauchs aufgewendet werden 
müssen, um die durch Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkung entstehenden baulichen oder sonstigen Mängel 
ordnungsgemäß zu beseitigen (Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten). 

§ 2 Aufstellung der Betriebskosten  

Betriebskosten im Sinne von § 1 sind: 

1. 	 die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks, 
hierzu gehört namentlich die Grundsteuer; 

2. 	 die Kosten der Wasserversorgung, 
hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebühren, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der 
Gebrauchsüberlassung von Wasserzählern sowie die Kosten ihrer Verwendung einschließlich der Kosten der Eichung 
sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung, die Kosten der Wartung von Wassermengenreglern, die Kosten des 
Betriebs einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der 
Aufbereitungsstoffe; 

3. 	 die Kosten der Entwässerung, 

hierzu gehören die Gebühren für die Haus- und Grundstücksentwässerung, die Kosten des Betriebs einer 

entsprechenden nicht öffentlichen Anlage und die Kosten des Betriebs einer Entwässerungspumpe; 


4. 	 die Kosten 
a) 	 des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage, 

hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, die 
Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft 
und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage und des 
Betriebsraums, die Kosten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung 
oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten der 
Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der 
Berechnung und Aufteilung  

oder 
b)	 des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, 

hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms und die 
Kosten der Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums 

oder 
c) 	 der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a, 

hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen 
entsprechend Buchstabe a 

oder 
d)	 der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen und Gaseinzelfeuerstätten, 

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen in der Anlage, 
die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit 
zusammenhängenden Einstellung durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Messungen nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz; 

5. 	 die Kosten 
a)	 des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage, 


hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits 

berücksichtigt sind, und die Kosten der Wassererwärmung entsprechend Nummer 4 Buchstabe a 


oder 
b)	 der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a, 

hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und die Kosten des Betriebs der zugehörigen 
Hausanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a 

oder 
c) 	 der Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten, 

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen im Innern der 
Geräte sowie die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit 
zusammenhängenden Einstellung durch eine Fachkraft; 
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__________ 

 6. 	 die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen 

a) bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht 


dort bereits berücksichtigt sind, 
oder 
b) bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme entsprechend Nummer 4 Buchstabe c und entsprechend 

Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind, 

oder 

c) bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwasserversorgungsanlagen 


entsprechend Nummer 4 Buchstabe d und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind; 

7. 	 die Kosten des Betriebs des Personen- oder Lastenaufzugs, 
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Beaufsichtigung, der Bedienung, Überwachung und Pflege 
der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung 
durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Reinigung der Anlage; 

8. 	 die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung, 
zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die für die öffentliche Straßenreinigung zu entrichtenden Gebühren und die 
Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen; zu den Kosten der Müllbeseitigung gehören namentlich die für die 
Müllabfuhr zu entrichtenden Gebühren, die Kosten entsprechender nicht öffentlicher Maßnahmen, die Kosten des 
Betriebs von Müllkompressoren, Müllschluckern, Müllabsauganlagen sowie des Betriebs von 
Müllmengenerfassungsanlagen einschließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung; 

9. 	 die Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung, 

zu den Kosten der Gebäudereinigung gehören die Kosten für die Säuberung der von den Bewohnern gemeinsam 

genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen, Fahrkorb des Aufzugs; 


10. 	 die Kosten der Gartenpflege, 
hierzu gehören die Kosten der Pflege gärtnerisch angelegter Flächen einschließlich der Erneuerung von Pflanzen und 
Gehölzen, der Pflege von Spielplätzen einschließlich der Erneuerung von Sand und der Pflege von Plätzen, Zugängen 
und Zufahrten, die dem nicht öffentlichen Verkehr dienen; 

11. 	 die Kosten der Beleuchtung, 
hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außenbeleuchtung und die Beleuchtung der von den Bewohnern 
gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen; 

12. 	 die Kosten der Schornsteinreinigung, 
hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßgebenden Gebührenordnung, soweit sie nicht bereits als Kosten nach 
Nummer 4 Buchstabe a berücksichtigt sind; 

13. 	 die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung, 
hierzu gehören namentlich die Kosten der Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm-, Wasser- sowie sonstige 
Elementarschäden, der Glasversicherung, der Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den Öltank und den Aufzug; 

14. 	 die Kosten für den Hauswart, 
hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und alle geldwerten Leistungen, die der Eigentümer oder 
Erbbauberechtigte dem Hauswart für seine Arbeit gewährt, soweit diese nicht die Instandhaltung, Instandsetzung, 
Erneuerung, Schönheitsreparaturen oder die Hausverwaltung betrifft; soweit Arbeiten vom Hauswart ausgeführt werden, 
dürfen Kosten für Arbeitsleistungen nach den Nummern 2 bis 10 und 16 nicht angesetzt werden; 

15. 	die Kosten 
a)	 des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage, 

hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft 
einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft oder das Nutzungsentgelt für eine nicht zu dem Gebäude 
gehörende Antennenanlage sowie die Gebühren, die nach dem Urheberrechtsgesetz für die Kabelweitersendung 
entstehen, 

oder 
b)	 des Betriebs der mit einem Breitbandkabelnetz verbundenen privaten Verteilanlage, 

hierzu gehören die Kosten entsprechend Buchstabe a, ferner die laufenden monatlichen Grundgebühren für 
Breitbandkabelanschlüsse; 

16. 	 die Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die Wäschepflege, 
hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Überwachung, Pflege und Reinigung der Einrichtungen, 
der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die Kosten der Wasserversorgung 
entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind; 

17. 	sonstige Betriebskosten, 
hierzu gehören Betriebskosten im Sinne des § 1, die von den Nummern 1 bis 16 nicht erfasst sind. 

Hinweis auf Fundstelle: Verordnung über die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten (Verordnung 
über Heizkostenabrechnung - HeizkostenV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Januar 1989 
(BGBl. I S. 115, GVBl. Berlin S. 352), geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2375; 2009, S. 435) 
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